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F Ü R S T E N H A U S  

S. D. Erbprinz Alois: 
«Ja zu beiden Vorschlägen»* 
VADUZ - Das Volksblatt hat gestern Nach
mittag auch S. D. Erbprinz Alois um eine 
Stellungnahme zum Gegenvorschlag der 
FBP- und VU-Fraktion gebeten. Beide Vor
schläge würden sich ergänzen und deshalb sa
ge er j a  zu beiden Vorschlägen, teilte der Erb
prinz in einer allgemeinen Medienmitteilung 
mit, die wir nachstehend zitieren. 
«Der Vorschlag der FBP- und VU-Fraktion, 
die Menschenwürde und das Recht auf Leben 
als individuelles Grundrecht in der Verfas
sung zu verankern, ist zu begrüssen. Er wider
spricht auch nicht der Initiative <Ftir das Le
ben), die ich ebenfalls begrüsse. Beide Vor
schläge verankern die Menschenwürde und 
das Recht auf Leben besser in der Verfassung 
als heute. Die Ansätze sind unterschiedlich: 
die Initiative <FUr das Lebern möchten die 
Menschenwürde und das Leben von der Emp
fängnis an bis zum natürlichen Tod schützen, 
dies aber nur als Staatsaufgabe verankern. 
Der Gegenvorschlag der FBP- und VU-Frak
tion definiert nicht, wann das Leben beginnt 
und wann es endet, möchte die Menschen
würde und das Recht auf Leben aber als indi
viduell einklagbares Recht verankern. Die 
beiden Vorschläge ergänzen sich und es wäre 
erfreulich, wenn beide Vorschläge angenom
men würden. Ich sage deshalb ja zu beiden.» 

«Na von den InMaatan I 
klärt lassen»: FBP-frsktisniiprertsr Marine Büchel. 

Fragen klären 
FBP-Fraktionssprecher Markus Büchel 

VADUZ - Zur gemeinsamen 
FBP/VU-lnitlattva äussert« sich 
FBP-Fraktionssprachar Markus 
Büchel gestern wie folgt: 
«Der Schutz des Lebens und die 
Menschenwürde sind unbestritten 
zwei ganz wichtige Themen, wenn 
nicht gar die wichtigsten Themen 
überhaupt. Die Fraktionen von FBP 
und VU anerkennen die Bemühun
gen der Initianten und begrüssen 
das Engagement dieser Bürger, die 
sich mit diesen für alle sehr wichti
gen Themen beschäftigen. In den 
Fraktionen haben intensive Diskus
sionen stattgefunden, denn vor al
lem die von den Initianten vorgese
hene Formulierung «von der Zeu
gung bis zu Tod> hat zu starken Di
skussionen geführt. Wir sind über
zeugt, dass diese Formulierung ei
nen Entscheidungsprozess für die 
Zukunft stark einschränken und an

dererseits viele Fragen ungeklärt 
lassen würde. Die zahlreichen tan
gierten Themen sollten aber alle 
einzeln diskutiert, geklärt und einer 
Entscheidung zugeführt werden. 

Bn Widerspruch 
Des Weiteren beabsichtigen die 

Initianten, den vorgeschlagenen 
Artikel im III. Hauptstück der Ver
fassung anzusiedeln. An dieser 
Stelle der Verfassung sind die 
Staatsaufgaben geregelt. Wir erach
ten dies als nicht ^ut, denn dies ist 
ein Widerspruch zur Systematik 
unserer Verfassung. Aus unserer 
Sicht gehört dieses Anliegen in das 
IV. Hauptstiick, wo die Rechte und 
Pflichten der Landesangehörigen 
angesiedelt sind. Wir haben zwar 
keinen Fraktionsentscheid, aber wir 
vertreten doch die eindeutige 
Mehrheit.» (MF) 

: VUrrakttensiprecIterln Porta 

Gegen Schnelllauf 
Doris Beck, VU-Fraktionssprecherin 

VADUZ - Zur gemeinsamen 
FBP/VU-Inltlatlve sagte VU-
Fraktionssprodierin Doris Back 
gestern: 
«Wir haben gemeinsam versucht, 
einen Gegenvorschlag vorzulegen, 
der durchaus den Interessen der 
Initianten entspricht, aber im IV. 
Hauptstück verankert sein soll. So 
soll das Anliegen der Initianten 
nach unserem Vorschlag in zwei 
Artikeln Eingang in die Verfassung 
finden, nämlich in einem Artikel 
zur Menschenwürde und einem Ar
tikel zum Recht auf Leben. Jader 
Mensch hat ein Recht auf Leben, 
zudem soll hier auch das Verbot 
der Todesstrafe festgeschrieben 
werden. Dem Grundanliegen- der 
Initianten wird mit unserem Vor
schlag Rechnung getragen, denn 
sowohl die Würde der Menschen 
wie auch das Recht auf Leben wird 

so in der Verfassung verankert. Wir 
wollen mit diesem Vorschlag aber 
Raum offen lassen für die Zukunft, 
um notwendige Anpassungen ftir 
die konkreten Themen dann je 
weils bewusst und konkret vor
nehmen zu können. Wir sind Uber
zeugt, dass diese beiden Artikel in 
eine moderne Verfassung passen 
und sich so vom Vorschlag der Ini
tianten unterscheidet, wo mit dem 
Text der Initiative alles so absolut 
ist. 

Man sollte die Diskussionen 
über die einzeihen Themen fuhren 
und nicht jetzt im Schnelllauf ein
fach etwas beschliessen. Es wäre 
der Wichtigkeit dieser Themen 
nicht angemessen, wenn man jetzt 
einfach einen allgemeinen Artikel 
machen würde und es dann dem 
Staat überlassen würde, was da
nach passiert.» (MF) 

«Die beiden 
Erbprinz Aleis. 

Die beiden Vorschläge zur Verfassungsänderung im Vergleich 

F O R U M  H L  

A N Z H I G U  

I N I T I A T I V K O M I T E E  

FÜR D A S  L E B E N  
Initiative «Fiir das Leben» 
Die Initianten nehmen gerne zur Kenntnis, 
dass sich Vertreter der beiden grossen Frak
tionen eingehend mit dem Initiativvorschlag 
auf Ergänzung von Artikel 14 der Verfassung 
befasst haben und bereits mit einem weiteren 
Vorschlag fiir eine Verfassungsänderung an 
die Öffentlichkeit treten. 

Die Initianten sind nach wie vor der Auf
fassung, dass der Schutz des menschlichen 
Lebens als oberste Aufgabe des Staates dann 
gewährleistet ist, wenn diese im Programm
teil der Verfassung als oberste Staatsaufgabe 
ausdrücklich festgeschrieben ist und demzu
folge zu deren Erfüllung Landtag und Regie
rung unmissverständlich verpflichtet sind. 

Julius Risch, Triesen 
Lotte Büchel, Balzers 
für das Initiativkomittee «Für das Leben» 

ArUMM 
Dieter Artikel soll wie folgt lau
ten (die unterstrichenen Stellen 
sind die Ergänzungen): 
«Oberste Aufgabe des Staates ist 

<tehnt» f .  
bau vorder 

m m  ^ " w i e  die 
Förderung dar gesamten Volks-
Wohlfahrt In diesem Sinne »igt 
der Staat fte dfe Schaffung und 
Wafaraag des Rechtes und den 

de als Mich leiigiöMa, sitt
lichen und wirtschaftlicheataie« 
ressen des Volkes.» 

IV. 

. .  

«Kein Problem» 
Paul Vogt ( F L )  zum Gegenvorschlag 

VADUZ - Dar gemeinsame Vor
schlag dar FBP- und VUHFrak-
tton findet offensichtlich auch 
Im Lagar der Freien Liste Unter
stützung. 
Am Donnerstagabend wurde dieser 
Vorschlag den FL-Abgeordneten 
vorgestellt. Auf Volksblatt-Anfrage 
sagte der FL-Abgeordnete Paul 
Vogt (Bild) gestern: «Wir haben si
cher kein Problem mit diesem Vor
schlag. Er entspricht dem europäi
schen Standard und orientiert sich 
sehr an der Schweizer Bundesver
fassung, so stammt Artikel 27ter j a  
wortwörtlich aus dieser Verfas
sung.» 

Auf die Frage, 
ob die Freie Lis
te dennoch ei
nen eigenen 
Vorschlag ma
chen werde, 
wollte sich Vogt 
noch nicht ganz 
festlegen: «Wir 
haben zwar einen Vorschlag ausge
arbeitet und sind noch in Diskus
sion, aber vermutlich werden wir 
jetzt darauf verzichten. Wenn wir 
unseren eigenen Vorschlag einbrin
gen, dann würden wir das am Mon
tag in der BUrositzung des Landta
ges anmelden.» (MF) 

Artikel 27 wird ergänzt durch: . 

A i t n u i  
[Menschenwürde] 
1) Die Würde des Menschen ist zu 

mW**"**1 

2) N i e p n d  i 
oder *' 
o d « !  

.• Wlii' S7K< « 
{Recht auf Leben) 
i j  jener Mcaicai betau ReeneeBt 
Leben. *. 
2) Die Ibdessträfe i*t verboten. 

Doppeltes Ja 
Abstimmung über zwei Vorschläge 

VADUZ- Mit grosser Wahr-
schoinUdikett kämmt es nun 
Endo 2005 zu einor Volksab
stimmung über zwei Vorfas-
sungsvorichiigo. Dabei bostaht 
auch die MVglidikolt dos «Dop
pelten Ja». 
Das Abstimmungsverfahren des 
«Doppelten Ja» wurde 1987 einge
führt. Es gelangte erstmals bei der 
Verfassungsabstimmung von März 
2003 zur Anwendung. Dieses 
Verfahren unterscheidet sich von 
den üblichen Abstimmungen durch 
die Möglichkeit, zwei Vorschlägen 
zuzustimmen sowie durch die Zu
satzfrage («Falls Ihr mehr als ei

nem Vorschlag zustimmt, welchem 
dieser Vorschläge gebt Dir den Vor
zug?»). 

Was passiert, wenn beide Initiati
ven bei der Volksabstimmung das 
absolute Mehr erreichen? In die
sem Falle werden sie Stimmzettel 
mit einem mehrfachen Ja nur noch 
jeweils demjenigen Vorschlag zu
gerechnet, dem sie in der Zusatz
frage den Vorzug geben. Als ange
nommen gilt dann jener Vorschlag, 
der aufgrund dieser zweiten Aus
zählung die Mehrheit der Stimmen 
auf sich vereinigt. (MF) 
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